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§ 73 StudFG Strafbestimmungen

StudFG - Studienférderungsgesetz 1992

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Wer wissentlich durch unwahre oder unvollstandige Angaben eine Studienbeihilfe oder eine andere
ForderungsmalRnahme nach diesem Bundesgesetz erlangt oder zu erlangen sucht, ist mit Geldstrafe bis zu
2 000 Euro zu bestrafen, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zustandigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist.
2. (2)Die durch die Verwaltungsubertretung oder eine gerichtlich strafbare Handlung erlangten Studienbeihilfen
oder sonstigen ForderungsmalRnahmen nach diesem Bundesgesetz sind zur Ganze zurlickzuzahlen. Allfallige
weitere Anspriiche auf Leistungen nach diesem Bundesgesetz gehen fir immer verloren.

In Kraft seit 01.09.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 73 StudFG Strafbestimmungen
	StudFG - Studienförderungsgesetz 1992


